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c. 207 § 1 CIC 

 

„Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocan-
tur; ceteri autem et laici nuncupantur.“ 

„Kraft göttlicher Weisung gibt es in der Kirche unter den Gläubigen geistliche Amtsträger, die im 
Recht auch Kleriker genannt werden; die übrigen dagegen heißen auch Laien.“ 

 

von Martin Rehak 

 

Es braust ein Ruf wie Donnerhall: „Duo sunt genera christianorum (dt.: Es gibt zwei Arten von Christen)“ 
(C. 12 q. 1 c. 7). Einerseits die Kleriker, nach dem griechischen Wort „κλῆρος“, das „Los“, lateinisch 
„sors“, bedeutet; sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von Gott gleichsam aus-sor-tiert, auser-
wählt sind (vgl. dazu auch Jos 13,14.33; 21,1–41; Apg 1,15–26) und ihr Leben vollständig dem Gottes-
dienst, der geistlichen Betrachtung und dem Gebet widmen. Das macht sie zu Königen des Himmelrei-
ches, weil sie sich und andere aufgrund ihrer Tugenden regieren („Hi namque sunt reges, id est se et 
alios regentes in virtutibus, et ita in Deo regnum habent“ [ebd.]). Andererseits die Laien, nach dem 
griechischen Wort „λαὸς“, das „Volk“, lateinisch „populus“, bedeutet; für sie ist charakteristisch, dass 
sie sich um weltliche Angelegenheiten – etwa Landwirtschaft und Handel – kümmern und heiraten 
dürfen. So jedenfalls Magister Gratian (um 1140) mit einem wohl fälschlich dem Kirchenvater Hiero-
nymus zugeschriebenen Kapitel seiner Concordia discordantium canonum.  

Dagegen hat das Zweite Vatikanische Konzil zur Beschreibung des Subjekts der Kirche den traditions-
reichen Sachbegriff „Volk Gottes“ in das Zentrum seiner Ekklesiologie gerückt und damit gegenüber 
dem eingangs referierten mittelalterlichen Kirchenverständnis eine grundlegende Verschiebung vor-
genommen: Das Volk Gottes sind – gemäß der Lehre vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen 
(vgl. dazu 1 Petr 2,5.9.10) – alle Getauften, also nicht nur die Laien (vgl. dazu c. 204 § 1 CIC). In der 
Taufe wird sakramental eine fundamentale Gleichheit aller Gläubigen vermittelt, die die Kirche primär 
als eine societas aequalis, eine Gemeinschaft von Gleichberechtigten, konstituiert. Niemand wird hin-
gegen als Kleriker geboren bzw. bereits als Kleriker zur Person in der Kirche (vgl. dazu c. 96 CIC).  

Das geltende kanonische Recht greift die konziliare Ekklesiologie vor allem in der Weise auf, dass mit 
dem Begriff des christifidelis (dt.: Gläubiger [m/w/_/d]) in c. 204 § 1 CIC ein einheitlicher Oberbegriff 
gefunden wird, der erst gemäß c. 207 § 1 CIC in einem zweiten Schritt in christifidelis clerici (dt.: Kleri-
ker) und christifidelis laici (dt.: Laien [m/w/_/d]) ausdifferenziert wird. 

Dabei bilden die Kleriker gleichsam einen eigenen Stand in der Kirche, mit dem sich der Kodex des 
kanonischen Rechts in cc. 232–293 CIC (Buch II, Teil I, Titel III) näher befasst. In vier Kapiteln wird dort 
die Ausbildung der Kleriker, das Konzept der Inkardination, die Standesrechte und -pflichten der Kleri-
ker, sowie der Verlust des klerikalen Standes näher behandelt.  

Was das Verhältnis zwischen Klerikern und Laien anbelangt, so wird die christliche Theologie – einge-
denk der Jesusworte zum Rangstreit seiner Jünger (vgl. Mk 9,33–37) – zwar nicht müde, den Dienst-
charakter der kirchlichen Ämter zum Wohle des ganzen Volkes Gottes zu betonen. Aber ist dies im 
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Realitätscheck zu verifizieren? Konstatiert doch schon Mephisto: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, 
Und grün des Lebens goldner Baum“ (Goethe, Faust I, 2038 f.), womit das schalkhafte Teufelchen üb-
rigens versucht, für die unmittelbar zuvor geschilderten, eindeutig sexuell konnotierten Übergriffigkei-
ten (vgl. ebd., 2031–2036) eine positive Gesamtbewertung zu etablieren.  

Unter dem Eindruck eines nach 2010 weiteren Horrorjahres für die katholische Kirche in Sachen sexu-
eller Missbrauch durch Kleriker – zu dessen Tiefpunkten vor allem die Tragödie der chilenischen Kirche 
infolge des Karadima/Barros-Skandals sowie die zu Recht vom Apostolischen Stuhl forcierte Resigna-
tion des Altbischofs von Washington D.C., Theodor E. McCarrick, vom Kardinalat zählen – hat der Hei-
lige Vater sich mit einem Schreiben vom 20.08.2018 an das ganze Volk Gottes gewandt (vgl. AAS 110 
[2018] 1284–1288).  

Der Papst spricht darin vom Schmerz der Opfer; aber auch von Scham und Reue, die er stellvertretend 
für die Gemeinschaft der Kirche verbalisiert, die es in der Vergangenheit an der gebotenen Solidarität 
mit den Schwachen und Kleinen habe fehlen lassen. Daher fordert der Papst alle Gläubigen dazu auf, 
durch persönliche und gemeinschaftliche Umkehr (vgl. Mk 1,15) eine kirchliche und soziale Umgestal-
tung herbeizuführen. Das ganze heilige gläubige Volk Gottes wird zu einer Bußübung des Gebets und 
des Fastens eingeladen, was eigentümlicher Weise mit Mt 17,21 begründet wird.  

Die Notwendigkeit einer Einbeziehung aller Gläubigen in den Reinigungsprozess der Kirche wird durch 
die Überlegung begründet, dass ein sogenannter Klerikalismus als struktureller Wurzelgrund sexuellen 
Missbrauchs durch Kleriker anzusehen sei. (Ohne sich damit die Positionen des Ex-Nuntius in den Ver-
einigten Staaten von Amerika, Carlo M. Viganò, in seinem aufsehenerregenden Memorandum vom 
22.08.2018 insgesamt zu eigen machen zu müssen, wird man die dort nachdrücklich formulierte Skep-
sis gegenüber einem derartigen monokausalen Erklärungsversuch wohl teilen können.)  

Klerikalismus wird dabei in etwa als jene Haltung definiert, die die Persönlichkeit des Christen zunichte 
macht und dazu neigt, die Taufgnade zu mindern und unterzubewerten, die der Heilige Geist in das 
Herz jedes einzelnen Gliedes des Volkes Gottes eingegossen hat. Ein solcher Klerikalismus erzeuge eine 
Spaltung im Leib der Kirche. Der Papst, der noch im Vorkonklave vor einer Selbstreferentialität der 
Kirche gewarnt hatte, zitiert dabei sich selbst aus seinem Schreiben an Kardinal Marc Ouellet (in dessen 
Eigenschaft als Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika) vom 19.03.2016, wo Franzis-
kus ebenfalls hart mit dem Phänomen des Klerikalismus ins Gericht gegangen war:  

„Esta actitud no sólo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a 
disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra 
gente. El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo como “mandaderos”, 
coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir, osadías necesarias para 
poder llevar la Buena Nueva del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especial-
mente político. El clericalismo lejos de impulsar los distintos aportes, propuestas, poco a poco 
va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de 
sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia 
pertenece a todo el Pueblo de Dios (cfr LG 9-14). Y no solo a unos pocos elegidos e iluminados.  
(dt.: Diese Haltung macht nicht nur die Persönlichkeit der Christen zunichte, sondern sie neigt 
dazu, die Taufgnade zu mindern und abzuwerten, die der Heilige Geist in das Herz unseres 
Volkes eingegossen hat. Der Klerikalismus führt dazu, die Laien homogen zu machen; indem er 
sie als »Bittsteller« behandelt, beschneidet er die verschiedenen Initiativen, Bemühungen, ja 
ich wage sogar zu sagen die kühnen Taten, die notwendig sind, um die Frohbotschaft des 
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Evangeliums in alle Bereiche des gesellschaftlichen und besonders des politischen Lebens zu 
tragen. Weit davon entfernt, den verschiedenen Beiträgen und Vorschlägen Impulse zu verlei-
hen, löscht der Klerikalismus allmählich das prophetische Feuer aus, von dem die ganze Kirche 
in den Herzen ihrer Völker Zeugnis ablegen soll. Der Klerikalismus vergisst, dass die Sichtbarkeit 
und die Sakramentalität der Kirche zum ganzen Gottesvolk gehören (vgl. LG 9-14) und nicht zu 
einigen wenigen Auserwählten und Erleuchteten.)“ (AAS 108 [2016] 525–530, 526)  

Das Schreiben des Heiligen Vaters vom 20.08.2018 hinterlässt damit zumindest beim ersten Lesen ei-
nen durchaus zwiespältigen Eindruck. Positiv ist zu bewerten, dass der Papst nachdrücklich die konzi-
liare Ekklesiologie stark macht, die die Kirche vom Volk Gottes her denkt. Interessant ist die vorgelegte 
Umschreibung des Phänomens des Klerikalismus als einer Haltung, die die Taufgnade der Laien abwer-
tet; sei es durch Kleriker, sei es durch die Laien selbst. Nicht ohne weiteres einsichtig ist hingegen, 
warum die an den Sünden und Straftaten einzelner Kleriker völlig unbeteiligten Glieder des Volkes 
Gottes sich jetzt in Fasten und Gebet üben sollen, um gerade dadurch die Kirche insgesamt zu erneu-
ern. (Nach einem ebenfalls im Osservatore Romano veröffentlichten Kommentar von Lucetta Scaraffia 
sollen die primären Adressaten dieses Appells jene Opfer sein, die durch ihr Schweigen zu Komplizen 
werden, vgl. OssRomDt, Nr. 34 vom 24.08.2018, S. 4.) 

Dies gilt umso mehr, als in diesem Schreiben die spezifische Dimension, die den Missbrauchsskandal 
in der Neuauflage des Jahres 2018 kennzeichnet, mit Stillschweigen übergangen wird: Es sind nicht 
mehr, wie bisher, nur Ordensleute und (einfache) Priester, die sich verfehlt haben; sondern die Täter 
(bzw. jene, die die Täter – mutmaßlicher Weise – gedeckt haben) sind nunmehr Bischöfe und Kardinäle. 
Dies wirft weitreichende Fragen auf: Wie objektiv und wie effektiv sind die Auswahlverfahren im Vor-
feld von Bischofsernennungen, die doch die persönliche Qualität der Bischofselekten sichern sollen? 
Ist der Episkopat – bzw. der Apostolische Stuhl gemäß dem Motu Proprio Come una madre amorevole 
vom 04.06.2016 (AAS 108 [2016] 715–717) – überhaupt dazu in der Lage, sich von Straftätern bzw. 
objektiv untragbar gewordenen Amtskollegen abzuwenden und energisch gegen sie vorzugehen? Je-
denfalls ist es unter dem eben genannten Gesichtspunkt nicht hilfreich, wenn die offiziöse deutsche 
Übersetzung des Papstbriefes vom 20.08.2018 im fünftletzten Absatz die „clérigos“ der spanischen 
Originalfassung mit „Priester“ wiedergibt; auch wenn es sich hierbei um eine absichtslose Flüchtigkeit 
des Übersetzers handeln dürfte.  

Aber vielleicht ist es gerade diese Kompromittierung einiger durch die sakramentale Weihe zum Auf-
seherdienst bestellter Amtsträger, die den Appell des Heiligen Vaters an das ganze Volk Gottes erfor-
derlich macht. Versuchen wir also, unseren Mut zu sammeln; uns zum geistlichen Kampf zu rüsten; 
und uns jenen Appell zu eigen zu machen, wie er – auch ohne die Gnade der Weihe allein kraft der 
Gnade der Taufe – einem mündigen Christen in Solidarität mit den Armen entspricht: „Wir Alle wollen 
Hüter sein!“  
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